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Kreiſe und Gemeinden .

III . Kreiſe und Gemeinden .

Die geſetzlich gebotenen allgemeinen Einrichtungen der ſog.
Selbſtverwaltung für beſtimmte räumliche Bezirke des Staatsgebietes
ſind die Gemeinden und die Kreisverbände . Innerhalb der

letzteren können ſich, unbeſchadet der Verpflichtungen gegen den Kreis ,
mit Genehmigung des Miniſteriums des Innern Bezirksverbände
bilden .

Gemeinden und Kreiſe bilden körperſchaftliche Verbände und be—

ſorgen ihre Angelegenheiten ſelbſtändig , vorbehaltlich der geſetzlichen
Aufſichtsrechte des Staates . Sie haben das Recht des Vermögens —
erwerbs , das Beſteuerungsrecht und das Petitionsrecht in Gemeinde⸗—,

beziehungsweiſe Kreisangelegenheiten . Die Gemeinden machen der

geſetzlichen Regel gemäß ihre Umlagen auf die ( für die Staatsſteuer
conſtatirten ) Grund - , Häuſer - und Gewerbeſteuerkapitalien ihrer Ge—

markung , die Kreisverbände legen die Beiträge zu ihren Ausgaben
auf die Gemeinden und abgeſonderten Gemarkungen des Kreiſes nach
dem Verhältniß der der Gemeindebeſteuerung unterliegenden Steuer —

kapitalien um.
Aufhebung beſtehender oder Bildung neuer Gemeinden , ſowie Ab

änderung der Kreiseintheilung , wenn dieſe gegen den Willen der Be—

theiligten erfolgen ſoll , iſt nur im Wege der Geſetzgebung zuläſſig .
Gemeinde - und Kreisämter ſind Ehrenämter mit Zwangspflicht

zur Annahme . Entſchädigung und Gehalte für Zeitverluſt und Aus —

lagen ſind geſtattet .

A. Kreiſe .
Die Angehörigen der Kreiſe werden vertreten durch die Kreis —

verſammlung . Dieſe wird gebildet :
aus den durch indirecte Wahl gewählten Abgeordneten der Kreis —
wahlmänner ( doppelt ſo viele als unter Ziff. 2) ;

2) aus den in den Amtsbezirken durch Vertreter der Gemeinden ge
wählten Abgeordneten ;

3) aus den von den Städten über 7000 Einw . durch den Gemeinde —
rath und großen Ausſchuß gewählten Vertretern dieſer Städte
( für jede ſolche Stadt Einer ) ;

4) aus den Mitgliedern des Kreisausſchuſſes , ſoweit ſie nicht ſchon
der Kreisverſammlung angehören ;

5) aus den größten Grundbeſitzern des Kreiſes , und zwar zu einem
Sechstheil der Zahl der gewählten Mitglieder (Ziff . 1, 2 , 3
oben ) .

Die Zahl der gewählten Mitglieder ſoll mindeſtens 24 betragen ;
ſonſt gilt als Grundlage für die Berechnung der Mitgliederzahl , daß
in Amtsbezirken bis zu 20,000 Seelen ein Abgeordneter der Ge—
meinden (Ziff . 2) , in Amtsbezirken von 20,001 bis 40,000 Seelen
zwei , in größeren Amtsbezirken drei ſolcher Abgeordneten gewählt
werden .

Die Wahl der Kreiswahlmänner geſchieht durch die Staats —

bürger , welche unbeſcholten ſind , das 25. Lebensjahr zurückgelegt
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haben und ſeit mindeſtens 1 Jahr im Amtsbezirk anſäßig ſind . Bei
der Wahl der Abgeordneten treten zu den Kreiswahlmännern als
geborne Wahlberechtigte hinzu die größeren Grundbeſitzer ( über
25,000 fl. Grundſteuerkapital ) und Gewerbtreibenden ( über 50,000 fl.
Gewerbſteuerkapital ) einſchließlich des Fiscus , andere Körperſchaften
( ohne die Gemeinden ) und Aktiengeſellſchaften .

Die Wahl der Abgeordneten geſchieht auf 6 Jahre mit hälf
tiger Erneuerung alle 3 Jahre . Die Kreisverſammlung tritt all
jährlich im Oktober oder November zuſammen . Sie kann von der
Staatsregierung , vorbehaltlich ſofortiger Neuwahl , jederzeit aufgelöst
werden . Die Kreisverſammlung wählt ihren Vorſitzenden ſelbſt . Das

regelmäßige Organ der Staatsregierung in Kreisangelegenheiten iſt
der am Sitze der Kreisverwaltung angeſtellte Bezirksbeamte ( Kreis
hauptmann ) . Das Miniſterium des Innern kann auch andere Ver
treter als Bevollmächtigte zur Wahrung der Staatsintereſſen an die

Kreisverſammlung abordnen . Die Sitzungen der Kreisverſammlung
ſind öffentlich .

Für den Vollzug der Beſchlüſſe der Kreisverſammlung , für Ver

waltung des Kreisvermögens und der Kreisanſtalten , ſowie überhaupt

zur Wahrnehmung der Intereſſen des Kreiſes für die Zeit , in wel
cher die Kreisverſammlung nicht tagt , beſteht , ſoweit nicht Sonder
ausſchüſſe aufgeſtellt werden , ein von der Kreisverſammlung gewähl
ter Kreisausſchuß von 5 Mitgliedern und 2 Erſatzmännern
welche Zahl aber von der Kreisverſammlung mit Zuſtimmung der

Regierung abweichend beſtimmt werden kann Der Kreisrechner
wird von der Kreisverſammlung ernannt .

Die Staatsregierung hat die Befugniß , gegen Kreisbeamte Ver
weiſe und nöthigenfalls die Entlaſſung zu verfügen .

Wirkungskreis : Die Kreisverbände ſind berechtigt , im Intereſſe
des Kreiſes und ſeiner Bewohner gemeinnützige Anſtalten ( insbeſon
dere Straßen , Brücken , Kanäle , Sparkaſſen , Kreisſchulanſtalten , Werk
häuſer , Waiſenhäuſer , Armenhäuſer , Krankenhäuſer , Rettungsan
ſtalten , ſonſtige gemeinſame Anſtalten zur Fürſorge für die Armen )

zu gründen und zur Förderung der gemeinſamen Kultur , Wirthſchaft
und Wohlthätigkeit die Gemeinden ( durch Uebernahme ſeitheriger
Gemeindelaſten auf den Kreisverband ) zu unterſtützen , das Ver

mögen des Kreiſes zu verwalten , die Kreisanſtalten zu leiten und zu
überwachen , und die Mittel zu deren Unterhaltung aufzubringen

Kreis Conſtanz ( 33,77 Q. - M. [ 37,300 Q . M. mit der

Bodenſeefläche ] 127,582 Einw . ) — umfaßt die Amts

bezirke :
1. Conſtanz 5. Radolfzell .
2. Engen . 6. Stockach .
3. Meßkirch . 7. Ueberlingen
4. Pfullendorf .

Sitz der Kreisverwaltung zu Conſtanz .
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Kreis Villingen ( 19j Q. - M. , 65,592 Einw . ) —

umfaßt die Amtsbezirke :

8. Donaueſchingen . 10. Villingen .
9. Triberg .

Sitz der Kreisverwaltung zu Villingen .

Kreis Waldshut ( 2256s Q . M. , 82,161 Einw . ) —

umfaßt die Amtsbezirke :

14 . Bonndorf . 14. St . Blaſien .
2.

Jeſtetten . 15. Wald « shut .12

13 Säckingen .

Sitz der Kreisverwaltung zu Waldshut .

Kreis Freiburg ( 39,841 Q. ⸗M. , 194,629 Einw . ) —

umfaßt die Amtsbezirke :

16. Breiſach . 20 . Kenzingen .
17. Emmendingen . 21 . Neuſtadt .
18 . Ettenheim . 22 . Staufen .
19. Freiburg . 23 . Waldkirch .

Sitz der Kreisverwaltung zu Freiburg .

*
Kreis Lörrach ( 17502 Q - M. , 90,523 Einw . ) — um⸗

faßt die Amtsbezirke :

24 . Lörrach . 26 . Schönau .

25 . Müllheim 27 . Schopfheim .

Sitz der Kreisverwaltung zu Lörrach .

Kreis Offenburg ( 29087 Q- M. , 148,049 Einw. ) —

umfaßt die Amtsbezirke :

28 . Gengenbach . 34 . Oberkirch .

29 . Kork . 32 . Offenburg .
30 . Lahr . 33 . Wolfach .

Sitz der Kreisverwaltung zu Offenburg .

Kreis Baden ( 19,50 Q. - M. 120,270 Einw . ) — um⸗

faßt die Amtsbezirke :

34 . Achern . 37 . Gernsbach .

35 . Baden . 38 . Raſtatt .
36 . Bühl .

Sitz der Kreisverwaltung zu Baden
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VIII . Kreis Carlsruhe ( 27836 O . ⸗M. , 223,753 Einw . ) —

umfaßt die Amtsbezirke :
39 . Bretten . 42 . Durlach .
40 . Bruchſal . 43 . Ettlingen .
41 . Carlsruhe . 44 . Pforzheim .

Sitz der Kreisverwaltung zu Carlsruhe .

IX . Kreis Mannheim ( 8,376 Q. M. , 89,270 Einw. ) —

umfaßt die Amtsbezirke :
45 . Mannheim . 47 . Weinheim .
46 . Schwetzingen .

Sitz der Kreisverwaltung zu Mannheim .
X. Kreis Heidelberg ( 1764 Q. - M. , 127,942 Einw . ) —

umfaßt die Amtsbezirke :
48 . Eppingen . 50 . Sinsheim .
49 . Heidelberg . 54 . Wiesloch .

Sitz der Kreisverwaltung zu Heidelberg .

XI . Kreis Mosbach ( 39,41 Q- M. , 158,319 Einw. ) —

umfaßt die Amtsbezirke :
52 . Adelsheim . 56 . Mosbach .
53 . Boxberg . 57 . Tauberbiſchofsheim .
54 . Buchen . 58 . Walldürn .

55 . Eberbach . 59 . Wertheim .
Sitz der Kreisverwaltung zu Mosbach —

B . Gemeinden .
Die Gemeinden theilen ſich in Stadt - und Landgemeinden ;

doch ſind die dadurch begründeten Unterſchiede in ihrer Verfaſſung
und Verwaltung nur gering . Mehrere Orte mit getrennter Gemar —
kung und getrenntem Ortsvermögen können eine politiſche Gemeinde
Guſammengeſetzte Gemeinde ) bilden .

Die perſönliche Grundlage der Gemeinden iſt die erbliche Bürger
gemeinde . Stimmfähig ſind nur die anweſenden unbeſcholtenen Ge—
meindebürger , d. h. diejenigen , welche durch Abſtammung oder
durch Aufnahme ( welche unter geſetzlich beſtimmten Vorausſetzungen
nicht verweigert werden darf ) das Bürgerrecht erlangt haben . Die
ſonſtigen Bewohner der Gemeinden ſind entweder ſtaatsbürgerliche
Einwohner , oder Inſaßen ( zugewieſene Heimathloſe ) , oder Solche , welche
ihr angebornes Bürgerrecht noch nicht angetreten haben .

Die Beſchlüſſe der Gemeinde werden von der Gemeindever —
ſammlung oder , wo die Zahl der Bürger 80 oder mehr beträgt ,
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von dem die Gemeindeverſammlung vertretenden , nach drei Steuer —

klaſſen gewählten , großen Ausſchuß gefaßt , welcher außer den

dazu gehörigen Mitgliedern der engeren eee 18 bis
96 Miteed je nach der Bürgerzahl, zählt . Die regelmäßige Ver —

waltung der Gemeinde ſteht dem Bürgermeiſter und Gemeinde

rath ( 3 bis 15 Mitglieder ) , die Controle dem ( kleinen ) B ür⸗

gerausſchuß ( 4 bis 16 Mitglieder ) zu. Der Bürgermeiſter wird

auf 9 Jahre , die Mitglieder der beiden Gemeindecollegien auf 6 Jahre ,
mit hälftiger Erneuerung alle 3 Jahre von den Gemeindebürgern ,

beziehungsweiſe von dem großen Ausſchuß gewählt . Der Bürger —

meiſter wird von der Staatsregierung beſtätigt , oder nach drei frucht⸗
loſen Wahlen von derſelben auf 3 Jahre ernannt . 399 —Dienſt⸗
widrigkeiten oder wegen anderer Umftände, welche die 2Dienſtfuͤhrung
ſehr erſchweren oder vereiteln , kann von der Staat sbehörde ( Bezirks
rath ) die Entlaſſung der Gemeindebeamten

herdeigefüt
yrt werden .

Als enees des Gemeinderaths wird in jeder Gemeinde ein

Gemeinderechner ( aus der Zahl der Gemeindebürger ) und ein

Rathſchreiber vom Gemeinderath ernannt , der Erſtere unter Zu —
der Gemeinde .

Die ſtaatsbürgerlichen Einwohner und Ausmärker können zur Zu⸗

ſtimmung oder Mitwirkung bei der Gemeindeverſammlung in ge⸗

wiſfen geſetzlich Fällen einen Ausſchuß wählen .
Die Sitzungen der Gemeindeverſammlung und des großen Aus —

ſönſes ſind öffentlich .
Der Wirkungskreis der Gemeinden erſtreckt ſich — auf ßer der

Verwaltung ihres Vermögens , der Aufnahme neuer Bürger , Ent

ſcheidung über die bürgerrechtlichen Verhältniſſe ihrer Angehörigen
und der Sorge für die gemei nſamen lokalen Wirthſchafts - und Kul

turintereſſen — auf folgende ihnen beziehungesweiſe ihren Organen
vom Staat übertragenen Funktionen : die Ortspolizei , wo dieſelbe
nicht ausnahmsweiſe von einer Staatsſtelle verwaltet 5 5 (die Städte

Carlsruhe , Mannheim ꝛc.), die Füheung der Grund - und Lagerbücher ,
der Unterpfandsbücher, und der Liegenſchafts⸗ , Kauf und Tauſch

protokolle , die Mitwirkung bei dem Vollzug der meiſten Staatsver
waltungsgeſetze in der unterſten Inſtanz ( mit Ausnahme vorzugs —
weiſe der Staatsfinanzverwaltung , welche ihre eigenen lokalen Voll

zugsorgane hat ) , die Gerichtsbarkeit der Bürgermeiſter in bürgerlichen

Rechtsſtreitigkeiten ( in Städten bis 15fl . , in Landgemeinden bis 5fl . ,

überall nach der Wahl des Klägers bis 24 fl . ) und für gewiſſe ge
richtliche und polizeiliche Strafſachen ( Geldſtrafe bis 5 fl. und Ge

fängniß bis 48 Stunden ) , ferner die den Bürgermeiſtern für gewiſſe

Ausnahmsfälle übertragene bürgerliche Standesbeamtung .

( Vergl . im ſtatiſtiſchen Anhang das Verzeichniß der Gemeinden und der

ſowie die Einwohnerzahl der einzelnen Gemeinden . )
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